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§ 91. Träger der Siedlungswasserwirtschaft soll lauten:

Träger der Siedlungswasserwirtschaft (Träger) sind Gemeinden und übrige Organisationen, die 
gegen Beiträge und Gebühren Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen erstellen und 
betreiben.

§ 95. Zuständigkeit, Absatz 2, Buchstabe d) soll lauten:

d) Verfügungen und Kontrollen bezüglich der Einleitung von verschmutztem Abwasser in 
die Kanalisation gemäss den Anhängen 3.2 und 3.3 der eidgenössischen 
Gewässerschutzverordnung vom 28. Oktober 19981);

§ 97. Bildung von regionalen Trägern, Absatz 1 soll lauten:

1 Die Einwohnergemeinden und bestehenden Träger können Aufgaben der 
Siedlungswasserwirtschaft für grössere Regionen einem gemeinsamen Träger 
übertragen.

§ 98. Rechtsstellung der Träger, Absatz 2 soll lauten:

2 Für die Erschliessungsplanung gemäss Planungs- und Baugesetz vom 3. Dezember 19782) bleibt 
die Einwohnergemeinde jedoch auch bei Übertragung von Aufgaben der 
Siedlungswasserwirtschaft verantwortlich. Ihr obliegt ferner der Erlass der Reglemente nach § 
109 Absatz 2 und § 121, wenn der Träger kein Zweckverband im Sinne des Gemeindegesetzes 
vom 16. Februar 19923) ist. Im Übrigen gilt das Gemeindegesetz.

1) SR 814.201.
2) BGS 711.1.
3) BGS 131.1.



 

§ 101. Pflicht zur Zusammenarbeit soll lauten:

Neue Sachüberschrift: § 101. Inhalt

§ 101. Absätze 2 und 3 sollen lauten:

2 Träger mit dauernden Kapazitätsüberschüssen sind verpflichtet, bei Bedarf 
benachbarte Wasserversorgungen mit Wasser zu beliefern.

3Ist die Siedlungswasserwirtschaft im Sinne von § 90 nicht mehr gewährleistet, haben 
Träger
a) gemeinsame Anlagen zu planen, zu erstellen und zu betreiben oder
b) sich nach § 100 Absatz 2 zusammenzuschliessen oder
c) eine andere geeignete Form der Zusammenarbeit zu ergreifen.

§ 178. Änderung bisherigen Rechts

a) Gesetz über die Gerichtsorganisation vom 13. März 19774)

Die Änderungen der §§ 49. und 50. werden durch die bereits erfolgte GOÄnderung hinfällig 
und sind somit zu streichen.

Für die Umwelt, Bau und Wirtschaftskommission

Präsident: Aktuarin
Walter Schürch Susanne Stebler

Sprecher der Kommission: Walter Schürch

4) GS 87, 195 (BGS 125.12).

Der Regierungsrat hat an seiner Sitzung vom 24. Februar 2009 dem
Änderungsantrag zugestimmt.


